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Beschlussvorlage 

Betrifft:  

Erweiterung der Festsetzung des Weihnachtsmarktes um die Flächen auf der 

„Rheinuferpromenade„ bis 2026 

Fachbereich: 

32 - Ordnungsamt     

 

Dezernentin / Dezernent: 

Beigeordnete Britta Zur      
 

Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Bezirksvertretung 1 21.06.2024 Anhörung 

Ordnungs- und 

Verkehrsausschuss 
26.06.2024 Entscheidung 

 

Beschlussdarstellung: 

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss beschließt -vorbehaltlich der noch zu 
erteilenden Sondernutzungserlaubnis- die Erweiterung der Festsetzung des 
Weihnachtsmarktes in der Innenstadt um die Flächen auf der „Rheinuferpromenade“ 

(Rathausufer). 
 
 

 

Sachdarstellung: 
In den vergangenen Jahren wurde der Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer 

Innenstadt in den folgenden Straßenzügen durchgeführt: 
 

 Marktplatz, Marktstraße und Flinger Straße 

 Königsallee (ab 2023 einschließlich „Uecker-Nagel) 
 Schadowplatz und Joachim-Erwin-Platz 
 Jan-Wellem-Platz 

 Gustaf-Gründgens-Platz, Ingenhovental, Schadowstr. 
 
Die jährliche Festsetzung des Weihnachtsmarktes bis zum Jahr 2026 wurde vom 

Ordnungs- und Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am 24.05.2023 beschlossen 
(OVA/046/2023). 
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Erstmalig in diesem Jahr soll der Weihnachtsmarkt auch auf der Rheinuferpromenade 
zwischen dem Burgplatz und dem Alten Hafen stattfinden. Die konkreten 
Flächenpläne sind dieser Beschlussvorlage als Anhang beigefügt.  

 
Damit die Rheinuferpromenade für den Weihnachtsmarkt genutzt werden kann, ist 
eine Umleitung der dort verlaufenden Radverkehrsführung erforderlich. Die 

Marktveranstalterin (D.Live GmbH & Co. KG) befindet sich hier im engen Austausch 
mit den zuständigen Dienststellen der Verwaltung, insbesondere dem Amt für 
Verkehrsmanagement.  

Die Erteilung der für die Durchführung des Weihnachtsmarktes erforderlichen 
straßenrechtlichen Erlaubnis erfolgt nur, wenn eine geeignete Umleitung des 
Fahrradverkehrs nachgewiesen wird. 

 
Bei den zurückliegenden Weihnachtsmärkten gab es keine nennenswerten 

Beanstandungen oder Beschwerden.  

Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag zu entsprechen.  

 
 
 

Anlagen: 

Weihnachtsmarkt 2024 - Flächenübersicht (Version 1.0) 
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